
werden kann, was ſie unterdeſſen erworben oder zu erwerben ver⸗
äumt hat ſt Anna auf unbeſtimmte Zeit aufgenommen worden,
U kann ſie den ohn bis zum Ablauf der Kündigungsfriſt fordern,
zudem aber den Unterhalt bis dorthin, wenn ſie ihn Im hatte,
gegebenenfalls au Erſatz anderweitig erlittenen Schadens.

Anna hat alſo das Recht auf den Lohn des letzten onats,
14, monatliche Kündigungsfriſt beſtand, auch auf den Lohn des
folgenden Monats; war nur vierzehntägige Kündigungsfriſt, wie 4
wöhnlich bei ſolchen Stellungen, ſo kann ſie, der Li
Ende des onats erfolgte, nur noch einen halben Monatslohn for
dern; erfolgte der Austritt m der Mitte des Monats, 0 daß das
Ende der Kündigungsfriſt mit dem Ende des Monats zuſammen⸗
fällt, ſo kann ſie nuuL für dieſen Monat den Lohn beanſpruchen.
Aber, enn ſie ihrem Dienſtplatz auch Wohnung und Verköſtigung
atte, da ſie 10 in Hausgemeinſchaft aufgenommen war, E hat ſie
au ein Recht auf Erſatz dieſes Betrages. Somit iſt die Summe
von — 100 Kronen nicht zu hoch gegriffen.

AY einem derartigen alle 1e man auch leicht ein, daß Anna
8 vermeiden will, gerichtlich oder privatim ihre Forderung ſtellen;
da ſie zudem ein wirkliches Recht der justitia Ommutativa ent

ohn, beziehungsweiſe adenerſatz hat, ſo begeht ſie kein
Unrecht, ſie ſich heimlich chadlos hält. Das Verfahren wäre
natürlich nicht von vornherein anzuraten, aber venn Anna ſpäter
anfragt, kann ſie ruhig UWi Beſitze der 100 Kronen gelaſſen werden.
Sie hat ſich nicht eine fremde Sache angeeignet, ſondern die ihr von
rechtswegen gebührende Sache.

Dieſe Beſtimmungen der Novelle könnten und ſollten ſowo
den Dienſtgebern als auch den Dienſtboten erklärt werden, damit ſie
ihre Rechte nd kennen. Gegebenenfalls wäre eS ogar gut,

Verletzungen derſelben öffentlich vor dem Richter ausgetragen
würden, damit andere ich ein Beiſpiel nehmen. Was unſer Fall be
züglich der religiöſen en lehrt, gilt natürlich auch von Gefahren
oder Verletzungen der Sittlichkeit, die ebenfalls ausdrücklich unte  *V
der Fürſorgepflicht des Dienſtgebers enannt werden.

Innsbruck. Alb mi
II Briefgeheimnis.) II Seelſorgeprieſter bittet erſchöpfende

Auskunft über die Pflicht 0  Al Wahrung des Briefgeheimniſſes in
folgenden Fällen: Ein Freund ommt zum Beſuche ſeines Freundes;
während deſſen Abweſenheit ETL Offene Briefe auf dem Tiſche und
lieſt ſie II Ein Herr öffnet Briefe, welche ſeine Diener⸗
chaft gekommen ſind und lieſt ſie III Ein eL öffnet und
1e die Briefe ſeiner Kinder, auch der großjährigen, ſe jener, die
verheiratet ind Infolge deſſen iſt die Familie eines verehelichten
Sohnes dem Vater vollſtändig abgeneigt geworden. Eine
Poſtbeamtin hat unbefugterweiſe den Brief einer Freundin,
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die ehenales bei der Poſt angeſtellt iſt, geöffnet und geleſen; ſie
erfuhr daraus, daß ihre Freundin 1000 Kronen unterſchlagen at
Voll Gewiſſensangſt fragt ſie den Beichtvater: a) Ob ſie ihm ſagen
darf, was ſie aus dem Brief erfahren? Ob ſie der Freundin von
dem Oeffnen des Briefes Mitteilung machen darf oder ſoll? Ob
ſie verpflichtet iſt, die Vorgeſetzten von der Sache In Kenntnis zu
ſetzen? Wie 0 ſie ſich verhalten, enn die Unterſchlagung ans
Licht ommt?

Das Briefgeheimnis ſt SeCretum naturale und zugleich, we
nigſtens implicite, SECreéetumn commissum. Seine Verletzung iſt daher
An ſich ſchwer ſündhaft, läßt aber eine leichte Schuld zu, venn EeS
ſich Geringfügiges handelt. Fremde Briefe zu leſen, iſt geſtattet
mit zum mindeſten präſumierter Erlaubnis des Abſenders oder
Empfängers; ferner enn In einem Inſtitut die Hausordnung (Regel)
oder rechtmäßige Gewohnheit dem Obern dieſes Recht zuerkennt;
endlich a  18 Gründen der Notwendigkeit, um einen chweren Schaden
abzuwenden Gemeinweſen oder von ſeinen Untergebenen oder von
ſich ſelbſt

Sonach ergibt ſich die Antwort für die rTſten drei Fälle Der
Freund darf die Briefe des Freundes leſen, wenn die Erlaubnis
dazu er vorausſetzen ann, wenn annehmen kann, daß um
Briefe nichts enthalten iſt, was der Freund ihm verbergen will
II Die Herrſchaft darf dann den Brief ihres Dienſtboten eſen,
entweder
venn ſie demſelben gegenüber Elternſtelle vertritt; ſonſt nur enn

wa  D heutzutage nicht leicht zutreffen wird infolgedes familiären Verhältniſſes die Zuſtimmung des Dienſtboten
aAngenommen werden kann, oder venn ein triftiger Grund zur An⸗
nahme vorhanden iſt, daß der Brief twas enthält, was der Herr⸗ſchaft 3u erheblichem Schaden gereicht. III Der Vater hat das
Recht, die Briefe ſeiner minderjährigen Kinder zu eſen; nicht aber
die der großjährigen oder verehelichten, außer m der eben vorherfür die errſcha gegenüber Dienſtboten aufgeſtellten doppelten Vor⸗
ausſetzung.

Etwas Schwierigkeit bietet der IVé Fall Zunächſt cheintdie ntwor zwar leicht: Die Beamtin iſt 3u ſtrengem Stillſchweigenverpflichtet über das, vas ſie unrechtmäßigerweiſe erfahren hat Allein,
handelt ſich hier zugleich Schädigung de Aerars durch Unter—

ſchlagung von 1000 Kronen. ſt die Poſtbeamtin nicht zufolge ihresDienſteides verpflichtet, vor dieſem Schaden das Aerar zu bewahren,beziehungsweiſe durch Anzeige die Wiedergutmachung desſelben zu
ermöglichen? Es liegt alſo eine Pfli tenkolliſion vor Was iſt da
zu ſagen a Dem Beichtvater dar ſie ohne weiteres Mitteilung
machen, ſich tat und Weiſung zu erholen; E iſt zur Wahrungdes Geheimniſſes durch das Beichtſiegel gebunden. b Der FreundinMitteilung zu machen, dürfte QAaum raten ſein Denn offenbarwollte dieſe ihr Vergehen auch vor ihrer Kollegin Reheimhatten ſt



die Unterſchlagung Qus Not ranlaßt worden, 0 iſt wohl auch der
da/ ſie wieder gut machen; iſt ſie aber aus Gewiſſenloſigkeit

hervorgegangen, ſo ird eine Mahnung von eite der Freundin,
zumal venn dief bekennen muß, unrechtmäßigerweiſe zur Kenntnis
5e5 Geheimniſſes elangt zu ſein, keinen Erfolg verſprechen, ſondern
Nur Erbitterung verurſachen. Wäre die Freundſchaft eine olche daß
Da Leſen der Briefe ſchon öfters und gegenſeitig geſchah und mußte
ſonach die veruntreuende Beamtin erwarten, daß thre Freundin die
Unterſchlagung erfahre, ſo würde reilich 3u raten ſein, offen ſich aAus
zuſprechen. Denn in dieſem Falle könnte das Schweigen als Zu
ſtimmung

Y ( Vergehen gedeutet werden. Die Kollegin wird auch
nach Kräften ihrer Freundin behilflich ſein, den Schaden 3u erſetzen,
venn eL durch otlage veranlaßt wurde; wäre aber kein Wille zum
Schadenerſatz vorhanden, vielmehr infolge gewiſſenloſen Leichtſinns eine
Wiederholung des Vergehens befürchten, E uß die Freundſchaft
gegen eine derſelben unwürdige Perſon abgebrochen werden. In
letzterer orausſetzung, daß nämlich Schädigung de Aerars
U erwarten, iſt die Beamtin zur nzeige zu verhalten, ſie
nicht unrechtmäßig zur Kenntnis der Sache gelangt EE

ſt und die
Freundſchaft nicht weiter fortgeſetzt werden darf; außer * waäre voraus
Uſetzen, daß die Unterſchlagung ohnehin infolge Kontrolle ans Licht

kommt. ſt aber beſteht keine Pflicht die Sache zur Kenntnis
der Vorgeſetzten zu bringen; vielmehr muß ſie renges Stillſchweigen
beobachten, wenn ſie unbefugt, gegen den illen der Brief  2  —
ſchreiberin, den Brief geleſen hat Der Dienſteid ver  1 keineswegs,
unerlaubte ittel anzuwenden, ohne beſonderen Grund
das Briefgeheimnis zu verletzen, das Aerar vor jedem möglichen
Schaden 3u bewahren; ebenſowenig dazu, ein unrechtmäßig erfahrenes
Geheimnis verraten War dieſes rechtmäßig erfahren, ſo iſt die
Beamtin an ſich erſt recht zur Wahrung desſelben ver  1 aus
Freundſchaft und aus Rückſicht auf den weitaus größeren Schaden,
den die Kollegin durch eine Anzeige des Vergehens erleiden würde.

d Kommt die Unterſchlagung ans Licht, ſo hat die Beamtin das
Geheimnis zu wahren; ſie hat ich 3u verhalten, als ob ſie davon
vorher keine Kenntnis gehabt 0

Seckau. Aug. gger
III (Ungültige Prieſterweihe?) Ein junger Prieſter Titins

wird immer wieder von Zweifeln beunruhigt, ob die Weihe
Oes Presbyterats gültig empfangen habe Als EL nämlich bei der
Weihe die heiligen Geräte berühren ſollte, hat er nur Patene und
Kelch berührt, nicht aber die Hoſtie auf der Patene; denn der Zere⸗
moniar ſagte ihm Die Berührung der Hoſtie ſei nicht notwendig.
6² Patene hat aber auch nicht zwiſchen Zeige⸗ und Mittelfinger
genommen (wie das Pontifikale vorſchreibt), ſondern nulr mit den
Zeigefingern berührt, und zwar auf der oberen Seite Ferner hat


